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wenn dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für 
Leib, Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfer
tigen, daß diesen Personen Straftaten von erheblicher Be
deutung begangen werden sollen, sowie über deren Kon
takt- oder Begleitpersonen, wenn die Datenerhebung zur 
vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erforderlich 
ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere Per
sonen erhoben werden, soweit dies erforderlich ist, um eine 
Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können.

(2) Eine längerfristige Observation darf nur durch den Lei
ter der Dienststelle der Polizei angeordnet werden.

(3) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richteten, 
sind nach Abschluß der Maßnahme hierüber durch die Poli
zei unverzüglich zu unterrichten, sobald dies ohne Gefähr
dung des Zwecks der Datenerhebung erfolgen kann. Eine 
Unterrichtung durch die Polizei unterbleibt, wenn wegen 
desselben Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsver
fahren gegen den Betroffenen eingeleitet worden ist.

(4) Auf eine Observation, die nicht die in Absatz 1 genann
ten Voraussetzungen erfüllt (kurzfristige Observation), fin
den die Absätze 1 bis 3 keine Anwendung. Durch eine kurz
fristige Observation kann die Polizei personenbezogene Da
ten über die in den §§ 6 und 7 genannten und andere Personen 
nur erheben, soweit dies zum Zwecke der Gefahrenabwehr 
(§ 1 Abs. 1) erforderlich ist und .ohne diese Maßnahme die 
Erfüllung der polizeilichen Aufgabe gefährdet wird.

§36
Datenerhebung durch den verdeckten Einsatz 

technischer Mittel zur Anfertigung von 
Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben 
durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel zur Anfer
tigung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen

1. über die in den §§ 6 und 7 genannten Personen, wenn 
dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfer
tigen, daß von diesen Personen Straftaten von erheblicher 
Bedeutung begangen werden sollen, sowie über deren 
Kontakt- oder Begleitpersonen, wenn die Datenerhebung 
zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straftaten erfor
derlich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere Per
sonen erhoben werden, soweit dies erforderlich ist, um eine 
Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können.

(2) Ein verdeckter Einsatz technischer Mittel zur Anferti
gung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen in oder 
aus der Wohnung (§ 27 Abs. 2) des Betroffenen ist nur unter 
den Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 zulässig.

(3) Der verdeckte Einsatz technischer Mittel zur Anferti
gung von Bildaufnahmen und Bildaufzeichnungen darf nur 
durch den Leiter der Dienststelle der Polizei angeordnet wer
den. Die Erhebung personenbezogener Daten in oder aus der 
Wohnung des Betroffenen durch den verdeckten Einsatz der 
in Satz 1 genannten technischen Mittel darf nur durch den 
Richter angeordnet werden.
Bei Gefahr im Verzug kann die Maßnahme durch den Leiter 
der Dienststelle der Polizei angeordnet werden. Eine richter
liche Entscheidung ist unverzüglich herbeizuführen. Der Her
beiführung der richterlichen Entscheidung bedarf es nicht, 
wenn anzunehmen ist, daß die Entscheidung des Richters erst 
nach Beendigung der Maßnahme ergehen wird.

(4) Eine Anordnung nach Absatz 3 bedarf es nicht, wenn 
das technische Mittel zur Anfertigung von Bildaufnahmen 
und Bildaufzeichnungen ausschließlich zum Schutz der bei 
einem polizeilichen Einsatz tätigen Personen mitgeführt und 
verwendet wird. Aufzeichnungen sind unverzüglich nach Be
endigung des Einsatzes zu löschen, es sei denn, sie werden zur *

Verfolgung von Straftaten benötigt. § 41 Abs. 6 sowie § 47 Ab
sätze 4 und 5 bleiben unberührt.

(5) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richteten, 
sind nach Abschluß der Maßnahme hierüber durch die Poli
zei unverzüglich zu unterrichten, sobald dies ohne Gefähr
dung der Datenerhebung erfolgen kann. Eine Unterrichtung 
durch die Polizei unterbleibt, wenn wegen desselben Sach
verhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen den 
Betroffenen eingeleitet worden ist.

(6) Bildaufzeichnungen, die mit einem selbsttätigen Auf
zeichnungsgerät angefertigt wurden und ausschließlich Per
sonen betreffen, gegen die sich die Datenerhebungen nicht 
richteten, sind unverzüglich zu vernichten, es sei denn, sie 
werden zur Verfolgung von Straftaten benötigt.

§37
Datenerhebung 

durch den verdeckten Einsatz technischer Mittel
zum Abhören und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes

(1) Die Polizei kann personenbezogene Daten erheben durch 
den Einsatz technischer Mittel zum Abhören und Aufzeich- 
nen des gesprochenen Wortes

1. über die in den §§ 6 und 7 genannten Personen, wenn 
dies zur Abwehr einer gegenwärtigen Gefahr für Leib, 
Leben oder Freiheit einer Person erforderlich ist,

2. über Personen, soweit Tatsachen die Annahme rechtfer
tigen, daß von diesen Personen Straftaten von erheblicher 
Bedeutung begangen werden sollen, sowie über deren 
Kontakt- oder deren Begleitpersonen, wenn die Daten
erhebung zur vorbeugenden Bekämpfung dieser Straf
taten erforderlich ist.

Dabei dürfen auch personenbezogene Daten über andere Per
sonen erhoben werden, soweit dies erforderlich ist, um eine 
Datenerhebung nach Satz 1 durchführen zu können.

(2) Ein verdeckter Einsatz technischer Mittel zum Abhören 
und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes in oder aus der 
Wohnung (§ 27 Abs. 2) des Betroffenen ist nur unter den 
Voraussetzungen des Absatzes 1 Nr. 1 zulässig.

(3) Der verdeckte Einsatz technischer Mittel zum Abhören 
und Aufzeichnen des gesprochenen Wortes darf nur durch 
den Leiter der Dienststelle angeordnet werden. Die Erhebung 
personenbezogener Daten in oder aus der Wohnung des Be
troffenen durch den verdeckten Einsatz der in Satz 1 genann
ten technischen Mittel darf nur durch den Richter angeordnet 
werden. Bei Gefahr im Verzug kann die Maßnahme durch den 
Leiter der Dienststelle angeordnet werden. Eine richterliche 
Entscheidung ist unverzüglich herbeizuführen. Der Herbei
führung der richterlichen Entscheidung bedarf es nicht, wenn 
anzunehmen ist, daß die Entscheidung des Richters erst nach 
Beendigung der Maßnahme ergehen wird.

(4) Einer Anordnung nach Absatz 3 bedarf es nicht, wenn 
das technische Mittel zum Abhören und Aufzeichnen des ge
sprochenen Wortes ausschließlich zum Schutz der bei einem 
polizeilichen Einsatz tätigen Personen mitgeführt und ver
wendet wird. Aufzeichnungen sind unverzüglich nach Been
digung des Einsatzes zu löschen, es sei denn, sie werden zur 
Verfolgung von Straftaten benötigt. § 41 Abs. 6 sowie § 47 
Absätze 4 und 5 bleiben unberührt.

(5) Personen, gegen die sich Datenerhebungen richteten, 
sind nach Abschluß der Maßnahme hierüber durch die Polizei 
unverzüglich zu unterrichten, sobald dies ohne Gefährdung 
des Zwecks der Datenerhebung erfolgen kann. Eine Unter
richtung durch die Polizei unterbleibt, wenn wegen desselben 
Sachverhalts ein strafrechtliches Ermittlungsverfahren gegen 
den Betroffenen eingeleitet worden ist.

(6) Aufzeichnungen des gesprochenen Wortes, die mit einem
selbsttätigen Aufzeichnungsgerät angefertigt wurden und 
ausschließlich Personen betreffen, gegen die sich die Daten
erhebungen nicht richteten, sind unverzüglich zu vernichten, 
es sei denn, sie werden zur Verfolgung von Straftaten benö
tigt. . .• ' : • : • - •• ••■ ■ ■


